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Gesichtserkennung Stoppen. Jetzt!
Gemeinsam mit einem Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern wir ein 
Verbot automatischer Gesichtserkennung und sonstiger biometrischer Fernerkennung in 
der Öffentlichkeit. Das gilt sowohl für Systeme zur nachträglichen als auch zur Live-Erken-
nung. 

Mach auch du dich stark für ein ausnahmsloses Verbot von biometrischer Gesichtserken-
nung! Mit nur einem Klick kannst du jetzt eine E-Mail an die zuständigen Abgeordneten sen-
den: https://gesichtserkennung-stoppen.de/action.html#was-kann-ich-tun

Neueste Pläne der Bundesregierung sehen vor, die polizeiliche Gesichtserkennung deutlich 
auszuweiten. Der Einsatz von KI für die biometrische Identifizierung von Menschen ist we-
gen der großen Gefahren für Grundrechte immer unverhältnismäßig. Gesichtserkennung ist 
der Türöffner für Massenüberwachung!

Setze jetzt ein Zeichen gegen diesen Eingriff in deine Privatsphäre. Gemeinsam können wir 
Druck machen, damit sich die zuständigen Abgeordneten klar und entschieden gegen bio-
metrische Identifikation in ihren Fraktionen und Ausschüssen positionieren!

Biometrische Gesichtserkennung Stoppen. Jetzt!

#GesichtserkennungStoppen 

Die E-Mail im Wortlaut
Sehr geehrte MdBs der Ausschüsse Inneres und Digitales,

gegenwärtig erleben wir eine Welle eingriffsintensiver Vorstöße aus dem Bundesinnenministeri-
um. So soll das BKA in Zukunft heimlich Wohnräume durchsuchen und Personen anhand von Fotos  
im Internet identifizieren dürfen.

Doch auch bereits bestehende Technologien wie sogenannte „biometrische Fernidentifizierungs-
systeme“ stellen ein erhebliches Risiko für die Grundrechte der Menschen in Deutschland dar. Die  
anstehende Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bietet an dieser Stelle jedoch  
die entscheidende Chance, den Einsatz dieser missbrauchsanfälligen Technologie im öffentlichen  
Raum zu verbieten und die Bewegungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit der Menschen in  
Deutschland zu sichern.
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Wie mehrere Expert:innen in der Anhörung zur BDSG-Novelle im Innenausschuss am 24. Juni 2024  
bestätigt  haben,  bergen  derartige  biometrische  Fernidentifizierungssysteme  die  Gefahr,  dass  
Menschen sich im öffentlichen Raum nicht mehr anonym bewegen können. Durch flächendecken-
de Gesichtserkennung und andere biometrische Verfahren kann nachvollzogen werden, wer sich  
wann, wo und mit wem bewegt. Das betrifft die Wege zum Supermarkt und in die Arbeit, aber auch  
zur Gynäkologin und nicht zuletzt auch die Teilnahme an einer Demonstration.

Biometrische Merkmale zur Identifizierung von Personen stehen unter besonderem Schutz im na-
tionalen und europäischen Datenschutzrecht. Gesicht, Stimme und Iris etc. können nicht verän-
dert werden; die Person bleibt damit grundsätzlich ihr ganzes Leben identifizierbar. Die anlasslo-
se  Erhebung  und  Weiterverarbeitung  dieser  Merkmale  unbeteiligter  Menschen  erhöht  den  
Anpassungsdruck in der Gesellschaft („chilling effects“). Gerade in demokratischen Gesellschaften  
ist es jedoch unerlässlich, dass die Menschen sich frei und ohne Überwachungsdruck bewegen  
können. Anonymität im öffentlichen Raum ist eine der Grundvoraussetzungen für freie Meinungs-
äußerung. Biometrische Fernidentifizierungssysteme jedoch gefährden diese zentrale Grundlage  
unserer Demokratie.

Ich fordere Sie daher auf: Tragen Sie nicht dazu bei, dass ein derart missbrauchsanfälliges Instru-
ment geschaffen wird, mit dem Demokratiefeinde jetzt, oder in 10 Jahren – in NRW oder in Thürin -
gen – gegen Andersdenkende vorgehen können.

An dieser Stelle können Sie als MdB und Mitglied des Innenausschusses oder des Ausschusses für  
Digitales einen Unterschied machen:

Der AI Act der Europäischen Union bietet auf nationaler Ebene und im Rahmen der BDSG-Novellie-
rung die Chance, die Datenverarbeitung auf Grundlage biometrischer Fernidentifikationssysteme  
in öffentlich zugänglichen Räumen zu verbieten.

Ich bitte Sie daher um Folgendes: Setzen Sie sich innerhalb Ihrer Fraktion und im Innenausschuss  
oder im Ausschuss für Digitales dafür ein, dass das BDSG in 2. Lesung um ein Verbot der Verarbei-
tung  personenbezogener  Daten  durch  Verwendung  biometrischer  Fernidentifizierungssysteme  
(Art. 3 Nr. 41 KI-VO) in öffentlich zugänglichen Räumen ergänzt wird. Dies ist mit der KI-Verordnung  
vereinbar. Im Rahmen der genannten Sachverständigenanhörung wurden hierzu auch konkrete  
Formulierungsvorschläge vorgelegt.

Es ist unser aller Verantwortung, undemokratischen Kräften keine Werkzeuge auf den Schreib-
tisch zu legen, die diese missbrauchen können – und werden.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,

ihr*e Bürger*in
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Kontakt
Ulrich Berger, Geschäftsführer

presse@d-64.org

030-57714256
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